
Initiative für einen öffentlichen Raum ohne Fremdreklame ("Bern werbefrei!") 
 
Gestützt auf Art. 39 der Gemeindeordnung der Stadt Bern und Art. 72 ff. des Reglements über die politischen Rechte (RPR) reichen die 
nachstehend unterzeichnenden Stimmberechtigten der Stadt Bern folgende Initiative ein: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Initiative kann nur von Personen unterzeichnet werden, die in der Stadt Bern in kommunalen Angelegenheiten stimmberechtigt sind. Sämtliche 
Felder sind von der unterzeichnenden Person eigenhändig handschriftlich auszufüllen. Wer sich bei einer Unterschriftensammlung bestechen 
lässt, mit einem anderen Namen als dem eigenen unterzeichnet oder auf sonstige Weise das Ergebnis der Unterschriftensammlung fälscht, macht 
sich strafbar gemäss Art. 281 bzw. 282 des Strafgesetzbuchs. 
 
Beginn der Unterschriftensammlung (gemäss amtlicher Publikation): 01. Mai 2026 
 

 
Die Mehrheit der Mitglieder des Initiativkomitees «Bern werbefrei» ist berechtigt, die Initiative   Unterstützende Organisationen: 
zurückzuziehen (Art. 84 RPR). Mitglieder des Initiativkomitees: Raffael Joggi, Altenbergstr. 120, 
3013 Bern (Alternative Linke Bern, Stadtrat); Jérôme Spielmann, Stöckackerstr. 104, 3018 Bern 
(PdA Bern); Christa Ammann, Waldmeisterstr. 19c, 3018 Bern (Alternative Linke Bern, Grossrätin); 
Léa Julie Brand, Kollerweg 7, 3006 Bern (Transition Bern); Mohamed Abdirahim, Könizstrasse 7, 
3008 Bern (JUSO); Simone Machado, Bridelstrasse 6, 3008 Bern (Grün alternative Partei); Levi 
De Martin Fabbro, Stämpflistrasse 10, 3008 Bern (Alternative Linke Bern); Bruno Stucki, 
Hochfeldstrasse 31, 3012 Bern (Tier im Fokus) 
Ganz oder teilweise ausgefüllte Unterschriftenbogen bitte bis spätestens am 15. Oktober 2026 
einsenden an: Bern werbefrei, c/o Alternative Linke Bern, Postfach 504, 3018 Bern. 
 
Weitere Unterschriftenlisten unter: www.bern-werbefrei.ch 

 
 
 
 
 

 
 

Name und Vorname  Geburtsdatum 
 Tag  Monat   Jahr 

 Adresse 
 Strasse, Hausnummer 

 PLZ  Unterschrift 
 

Kontrolle 
leer lassen 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Die Gemeindeordnung der Stadt Bern wird wie folgt geändert:  
 
Artikel 9a (neu) Fremdreklame auf Stadtgebiet 
1 Fremdreklame ist auf dem gesamten Stadtgebiet nicht bewilligungsfähig. 
2 Bestehende Bewilligungen für befristete Fremdreklamen sind nicht zu erneuern.  
3 Bestehende Bewilligungen für unbefristete Fremdreklamen sind nach einer 

geeigneten Frist zu widerrufen. 
4 Der Stadtrat erlässt die dazu nötigen Bestimmungen. 
 
Artikel 162b (neu) Fremdreklame (Art. 9a) 
Der Gemeinderat unterbreitet dem Stadtrat spätestens zwei Jahre nach Annahme 
der Volksabstimmung eine Gesetzesvorlage, welche die Umsetzung des Artikels 9a 
zum Gegenstand hat. 

Stimmrechtsbescheinigung | nicht ausfüllen        Amtsstempel: 
Die unterzeichnende Amtsperson bescheinigt hiermit, dass oben stehende ____ (Anzahl) Unterzeichnende in der Stadt 
Bern in kommunalen Angelegenheiten stimmberechtigt sind. 
 
 
 
Bern, den _____________ Unterschrift: ______________________ Amtliche Eigenschaft: ____________________ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Initiative für einen öffentlichen Raum ohne Fremdreklame ("Bern werbefrei!") 
 
Der öffentliche Raum prägt das tägliche Leben einer Stadt. Strassen, Plätze und Haltestellen sind Orte der 
Begegnung und Orientierung. Die Initiative «Bern werbefrei» setzt sich dafür ein, dass dieser Raum nicht dauerhaft 
von kommerzieller Werbung dominiert wird. Ziel ist ein Stadtraum, der stärker dem Gemeinwohl dient und weniger 
von kommerziellen Interessen geprägt ist. Damit die Bevölkerung darüber entscheiden kann, sammelt das 
Initiativkomitee 5’000 Unterschriften. 
 
Öffentlicher Raum ist Gemeingut 
Strassen, Plätze und Haltestellen gehören allen Menschen und werden von der Allgemeinheit finanziert. Ihre 
dauerhafte Nutzung als Werbeträger führt faktisch zu einer Teil-Privatisierung. Der öffentliche Raum soll in erster Linie 
ein Raum sein, der gemeinschaftlichen Interessen dient. 
 
Weniger visuelle Verschmutzung 
Nicht einzelne Plakate, sondern ihre Gesamtwirkung prägt das Stadtbild. Viele Werbeflächen können zu visueller 
Überlastung führen. Weniger Werbung schafft ein ruhigeres und übersichtlicheres Stadtbild. 
 
Klimaschutz und Ressourcenverbrauch 
Weniger Werbung reduziert übermässigen Konsum. Dies verringert konsumgetriebene Umweltbelastungen und CO₂-
Emissionen. Zudem verursacht Werbung Energie und Materialverbrauch durch Herstellung, Betrieb und Entsorgung 
von Plakaten oder Leuchtkästen. 
 
Werbung beeinflusst 
Werbung nutzt gezielt psychologische Mechanismen. Im Unterschied zu Medien kann man ihr im öffentlichen Raum 
kaum ausweichen. Wer sich in der Stadt bewegt, wird automatisch ohne Zustimmung mit Werbebotschaften 
konfrontiert. 
 
Weniger Konsumdruck 
Werbung arbeitet mit Status und Konsumversprechen. Dies kann gesellschaftlichen Druck verstärken. Eine Reduktion 
schafft Raum für Entschleunigung, Gemeinschaft und Kultur. 
 
Raum für Kommunikation statt Kommerz 
Weniger Werbung bedeutet nicht keine Kommunikation. Öffentliche Flächen könnten für kulturelle Inhalte, 
demokratische Prozesse und Informationen der Stadt genutzt werden. Stadtplananlagen und Kulturplakate, 
Anschlagstellen für die Allgemeinheit und temporäre Reklamen sind von der Initiative nicht betroffen. 
 
 
Unterstützende Organisationen: 

 
 

 
 

 
 
       Bern werbefrei 
Jetzt informieren:     c/o Alternative Linke Bern 
www.bern-werbefrei.ch    Postfach 504 
       3018 Bern 


